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Der Reichsprotektor
Prng, don 22. Pehruar 1945.
in Lühmen und Mliren
IX/1b 1350-53
E
1.n
die Herren Hauptehteilrageleiter,
Ein
24.FEB.1313
die
Herren Abteilungsleiter,
TOP
U 
Befehlshäber der sicherheitspolizei,
den Term
Eelehlsheber der Ordnrmreolizei,
den forrn
Deruitragten uss Reiohuitoiaisare
fr die
Peotigg des dentnchen Volkutul in
Bühnen wnd Whren,
die Parteiverbinlungestelle, der NSLaP.,
den Herrn Arbeitsgauftrer,
Aon Herrn Vertretor den Ausvärtlgon Atco,
die Herren Oberlrndriite - Ins,eicteure -,
die Herren Oborfinauzprésideuten,
den Herrn Kurator der Dertschen Wiesenschaftlichen
Hochoahulen in Prag,
genderrn Kurator der Reatuchen Lechnisohen Hocheohule
in Brimn,
den Herrn koum,Tantesvdzepxisidenten in Bthmen
- Reichoauftraggverwrltung - und
den derrn Lendegvizepräsidenten in Etren
- Reiehsauitragsverwaltung -
Luchrichtlich.
die Adjutantur les Herrn Stellvertretenden Reichsproteltors,
das Diro des Horrn Stentssekretärs,
don Herrn Generaldrsgaltcur dox Vervaltung,
den ferrn Tehrnneithevollnäehtigten in Bülwen und Mehren,
den Herrn Befehlshaber dor WafZen-t.
Botrifft: Befreiung von der Rundfutk elüh:
S/-    JCT W  U O
(Gclveiung ron dor Rundfunkgebthr) waren die dienstlichen Rund-
funkempftinger der Dehürden, Fochcchulen und üffentlicherecht-
lichen Kirpersohaften deß Reioheg sorie der WsDaP., ihrer Glied3-
rungen und angaoehlosgenen Verbände in Bilhnen wil Wühren dis zu
Angleichung dor Vorschriften an die Reichsbcstimaungen von der
Entrichtung der Runifunkgebühr befreit,
Die Vorzchriften sind nunmehr den Reiohsbestianwgen
engeglichen vorden und in ilurer neuen Peosung am l. Jannar lçt5
in Krait getreten, Alle dienstlichen Rundfunlenpfänger, für die
nach don frlheron Bestinmungen Gebühvenbefreiuug gewährt wurde,
unterliegen nunnehr dor Anrelde- und Gubilhrenpflioht, Sie sind
FOTS
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daher wnverztiglich bei den in Botrecht komnenden Zu-

stellpostämtern der Böhnisch-Mährischen Post, die auch

die erforderlichen Formblätter abgeben, anzumelden.

Für die Tehrnacht bleibt die von ihr selbst ge-

troffene Reglung weiterhin bestehen.

In übrigen kann die Gebührenhefreiung gevährt

werden

a) fiir dienstliche Rundfunikenpfänger der Deutselien

i8cd

Reichspost und dor Protektoräts-Böhnen und Mähren;

b) fir dienstliche Rundfunkempfänger des Reiehznini-

steriuns für Telksaufklirung und Propaganda wnd

deesen Dienststellen sovie der mit gleiche@ Auf-

ben betrauten Dienutstellen des Reichoprotektors

in Bühmen und Mähren und des Ministeriuns Pür

Volksaufklärung;

e)-für-Rundfunkempfänger der Hitler-Jugend (einschl.

Bund Geutscher Mädel und Jungvolk);

d) für Enpfänger des Kuratoriuns für Jugenderziehung

in Böhnen und Mähren,

(Zhsatz für Abteilung IV)

An den bisherigen Gehührenbefreiungen für dienst-

en

liche Rundfunkenpfänger gemäß'unter b) ervähnten Bestimnungen

wird nichts geändert. Ich bitte jedoch un Bekanntgebe der-

denigen sonstigen Dienststellän, die für eine Gebührenbe-

freiung ncch den für das Reichsministeriun fü Volksaufklärwng

und Propagenda geltenden Richtlinien nooh in Prage lommen,

deait ich sie dem Generaldireltor der Post nitteilen kann.

Pür die Dienststellen des Ministeriuns für Volks-

cufklärung ist die Reglung von der Postverwrltung getraffen

worden.

In Auftrag

X

gez.De, ller

Beglaubigt :

c

Liter

/2/.43.

. Postsekretarin

52110



Absehrift.

Der Abteilungsleiter IV

Prag, 21.August 1942

W/Kt.

I./vermerk

Betr.: Rundfünkgebühren.

Am 21.8.1942 fand beim Leiter der Abteilung Kultur-

politik eine Besprechung mit dem stellvertretenden Leiter

der Gruppe Post, Dr. Müller und dem Leiter der Gruppe Rund-

funk, Intendant Thürmer, statt, bei der folgendes verein-

bart wurde:

1.) Die Rundfunkgebühren müssen zum nächstmöglichen Termin

(1.September 1942) im Protektorat auf monatlich 15.- K

erhöht werden.

2.) Das Gebührenaufkommen wird zwischen Rundfunk und Post

im Verhältnis 5o:5o aufgeteilt.

3.) Die Frage der Rückzahlung des Darlehens von 675.ooo.- RM

seitend des Rundfunks an die Post sowie die Bezahlung der

vom Rundfunk übernommenen technischen Inneneinrichtung an

die Post in Höhe von 5oo.oo.-RM, wird bis auf weiteres

zurückgestellt, mit dem Ziele, eine Sonderfinanzierung die-

ser Beträge zu erreichen. Verhandlungen darüber sollen

spätestens wieder am 1.Oktober 1942 stattfinden.

II./ Herrn Staatssekretär

SS-Gruppenführer F r a n k

zur Kenntnis

gez.Wol f.

III./ Wiedervorlage bei IV.

IV./ Durchschlag an die Gruppe Post: erl.

V./ Durchschlag an die Gruppe Rundfunk: erl.

Jomn Boym  n

146-1042
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Der Reichsprotektor

in Böimen und Mihren

Prag, den 4. August 1942

Nr. IV 6000

An

a) die Zentralverwaltung

b) die Abteilungen I - IV

c) sämtliche Gruppen

d) die Oberlandräte (Inspekteure)

e) den Wehrmachtbevollmächtigten

f) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

g) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

h)°den Verbindungsführer des Arbeitsgauführers

i) den Vertreter des Auswärtigen Amtes

j) die Parteiverbindungsstelle

k) den Landesvizepräsidenten von Böhmen

h22

 den Landesvizepräsidenten von Mähren

m) den Kurator der Deutschen wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag

n) den Kurator der Deutschen Technischen

Hochschule in Brünn

nachrichtlich an

o) das Büro des Stellvertretenden Reichsprotektors

p) das Büro des Staatssekretärs

Betr.: Zahlung von Rundfunkgebühren durch

Deutsche im Protektorat.

Es ist festgestellt worden, dass noch immer viele

Deutsche im Protektorat ihre Rundfunkempfangsgeräte nicht

ordnungsgenäss bei der Böhmisch-mährischen Post angemeldet

haben und demzufolge auch keine Rundfunkgebühren bezahlen.

Diese Personen sind Schwarzhörer und unterliegen den ent-

sprechenden Strafbestimmungen, Die Annahne oder Ausrede, dass

die an die Böhm.mähr,Post gezahlten Gebühren nur dem

tschechischen Rundfunk zugute kämen, ist mindestens seit der

Eingliederung des tschechischen Rundfunks in die Reichs-

rundfunkgesellschaft (Sendergruppe Böhmen-Mähren) gegenstands-

les geworden und kann daher nicht als Entsehuldigung dienen.

Get

tobt

wie heneits durch Erlass v.15.10.40

SC-10/42
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festgestellt, im Frotektorat bis zur Angleichung der Vor-'

schriften an die Reichsbestimmungen lediglich für die dienst-

lichen Rundfunkempfänger der Bekörden, Hochschulen und

öffentlich-rechtlichen Körperschaften des Reiches, sowie der

NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände, Als

dienstliche Rundfunkempfänger sind nur Geräte anzusehen,

die Eigentum der genannten Dienststellen sind, dintstlichen

Zwecken dienen und in Diensträumen aufgestellt sind.

Ich bitte, in Ihrem Dienstbereich für strenge Ein-

haltung dieser Bestimmungen bzw. sofortige Abstellung bis-

heriger Missbräuche Sorge zu tragen, Mit Wirkung von 1.9.l942

wird auch gegen deutsche Sohwarzhörer im Proteltorat un-

nachsichtlich vorgegangen

Zusatz für die Parteiverb

Ich bitte um Aufk

auf dem Wege über die Par

eine Presseveröffentlichu



ZENTRALVERWALTUNG

Prag, den 22.Juni 1942

Nr. Z: HB/42.

An

die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I - Iv,

sämtliche Gruppen im Hause.

Nachrichtlich:

an

das Büro des Herrn Stellvertretenden Reichsprotektor

das Büro des Herrn Staatssekretärs.

Betrifft: Rundfunkgebühr.

Der Erlaß vom 15.0ktober 1940 - III/4/3a 1350 - 5/3 …

wird in Erinnerung gebracht, wonach nur dienstliche Rundfunkem-

pfänger der Behörde von der Entrichtung von Rundfunkgebühien b-

freit sind. Als dienstliche Rundfunkempfänger sind nur anzusehe:

solche Rundfunkempfänger, die Eigentum der Behörde sind, dienst-

lichen Zwecken dienen und in Dienstrtumen aufgestellt sind. Alla

sonstigen Rundfunkempfänger unterliegen der in den geltenden Pro-

tektoratsvorschriften festgelegten Anmelde-undGebihrenpflicht.

Soweit entgegen dem Erlaß vom l5.Okteber l940 eine Anmeldung nich

erfolgt sein sollte, ersuche ich diese nunmehr unverzüglich vor-

zunehnen.

Gez, Liebenow

Beglaubigt:

isehen

W

ent fu ulf up

1,

Angestellte.

puy

24.9061m40

M 1.7. thm.

Thi:17. Wh.

J.47.

2.L.aA.

St. S.IC-10/42

Me 1.7.82



Prag, den 24. Jamuar 1942.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

K.H. mit 1 Anlage

4-Sturmbannführer Ploetz

zur Vorlage des Vorganges bei -Obergruppenführer

Heydrich zugeleitet.

Obersturmbannfüh

2.) Zum Vorgang.

30102

Zusatz:


